
Vorgehen bei beabsichtigter

Mindestlohnunterschreitung

nein

B) Flüchtlinge (Ausweis B), vorläufig Aufgenommene (Ausweis F), Schutzbedürftige 

(Ausweise S) oder Asylsuchende (Ausweis N), welche sich nicht in einem staatlichen 

Förderungs- und/oder Integrationsprogramm befinden.

Gemäss Art. 6c lit. c sind Minderjährige vom persönlichen Geltungsbereich des 

GAV ausgenommen. Es besteht keine Meldepflicht mehr.

A) Aushilfe

Entscheid pkbc, ob 

Mindestlohnunterschreitung 

bewilligt wird.

Mindestlohn muss eingehalten werden

Formular Prozessende Entscheid pkbc

Lernende          

i.S. des      

BBG?

nein

AN minder-

jährig

D) IV-Fälle in IV-Programmen (Frühinterventionen, Integrationsmassnahmen etc.) ohne 

rechtskräftige IV-Verfügung.

E) IV-Bezüger mit rechtskräftiger IV-Verfügung. 

C) Langzeitarbeitslose (mehr als 6 Monate arbeitslos mit Bezug Sozialhilfe), welche sich 

nicht in einem staatlichen oder staatlich bewilligten Ausbildung-, Förderungs- oder 

Eingliederungsprogramm mit definiertem Ausbildungsziel

B) Antragsformular (Link).Kriterien 

erfüllt?

nein

C) Antragsformular (Link).

D) Antragsformular (Link).

E) Antragsformular (Link).

Schüler 

Sekundarstufe 

II / Student 

Tertiärstufe 

(Vollzeit)

nein

Gemäss Art. 11 Abs. 3 GAV sind Lernende vom Mindestlohn ausgenommen. Es 

gilt jedoch die Lernendenvereinbarung.ja

Gemäss Art. 11 Abs. 3 GAV sind die Sekundärstufe II* besuchende Schüler 

und Vollzeit-Immatrikulierte (Tertiärstufe)** vom Mindestlohn ausgenommen.

ja

nein

Praktikant?

Gemäss Art. 11 Abs. 3 GAV sind Praktikanten während maximal 12 Monaten 

unmittelbar vor einer vertraglich vereinbarten Grundausbildung bei der 

selben Arbeitgeberin vom Mindestlohn ausgenommen. Es besteht keine 

Bewilligungspflicht mehr.

Staatliches 

Wiedereingliede

rungs- oder 

Förderungsprog

ramm

Gemäss Art. 11 Abs. 3 GAV sind Mitarbeitende aus staatlichen oder staatlich 

bewilligten Wiedereingliederungs- oder Förderungsprogrammen vom 

Mindestlohn ausgenommen.

nein

ja

Legende:

Lehrvertrag? nein

*   Bildungsstufe nach der obligatorischen Schulzeit und umfasst allgemeinbildende (z.B. Gymnasien) und berufliche 
Ausbildungsgänge (z.B. Lehren), die mit einem Maturitätsabschluss oder einem eidgenössischen Fähigkeitsausweis enden
** Eine Vollzeitausbildung liegt vor, wenn sie die Bildungsinstitution als solche bezeichnet (z.B. Medizin-, Jura-Studium) oder 
wenn durchschnittlich mindestens 60 ECTS-Punkte pro Jahr absolviert werden. [NB: 1 ECTS-Punkt bedeutet 25-30 Stunden 
Aufwand; 60 ECTS = 1500-1800 Stunden Aufwand]

Gemäss Art. 6c lit. d sind Praktikanten vom persönlichen Geltungsbereich des 

GAV ausgenommen, wenn das Praktikum zum Zweck des Abschlusses eines 

anerkannten Ausbildungslehrganges (BP und HFP) abgeschlossen wird und dies 

im Einzelarbeitsvertrag vereinbart wurde. Es besteht keine Meldepflicht mehr.

Praktikant ist an 

einer anerkannten 

Fachschule1) (nicht 

beschränkt auf 

Bäcker)?

1) Eine anerkannte-Fachschule für eine Mindestlohnunterschreitung ist grundsätzlich an einen BP- oder HFP-Abschluss gebunden. 

nein
Praktikum 

zwecks 

anschliessen

der Lehre?

ja

ja

ja

ja

nein

ja

https://files.pkbc.ch/documents/DE/Gesuch_Unterschreitung_Mindestlohn_Fl%C3%BCchtlinge.pdf
https://files.pkbc.ch/documents/DE/Gesuch_Unterschreitung_Mindestlohn_Langzeitarbeitslosen.pdf
https://files.pkbc.ch/documents/DE/Gesuch_Unterschreitung_Mindestlohn_IV-F%C3%A4lle_ohne_IV-Verf%C3%BCgung.pdf
https://files.pkbc.ch/documents/DE/Gesuch_Unterschreitung_Mindestlohn_IV-F%C3%A4lle_mit_IV-Verf%C3%BCgung.pdf
https://pkbc.odoo.camptocamp.ch/document/share/7/95072dad-c017-485f-b574-ebe662822531
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